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Sechzigſte Sitzung

Karlsruhe , den 13 . Januar 1823 .

—

Gegenwaͤrtig :

Die bisher erſchienenen Mitglieder , mit Ausnahme :

Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Marfgrafen Wilhelm zu Baden ,

Shrer . Hoheiten , der Herren Marfgrafen Leopold und

Maximilian zu Baden ,

Ihrer Durchlanchten , der Herren Fuͤrſten von Fuͤr ſt en⸗

berg , und von Loͤwenſtein ,

der Herren Staatsminiſter , Frhrn . v . Berſtett und

v. Berkheim ,

des Herrn Generallieutenants v. Schaͤffer ,
des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,
des Herrn Staatsraths , Frhrn . v. Zyllnhardt , und

deg Herrn Bisſsthumsverweſers , Frhrn . v. Weſſen —
berg ,
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—
Unter dem Vorſitz

des zweyten Vicepraͤſidenten , Staatsraths , Frhn . von

Baden .

Dag Secretariat machte die Anzeige , daf 3u Be -

gutachtung Der Mittheilungen dèr zwenten Kammer

1) wegen einer neuen Stempelordnung
der Staatsrath , Frhr . v. Tuͤrkheim ,

der Staatsrath , Frhr . v. Zyllnhardt , und

der Praͤlat Hebel ,

erwaͤhlt worden ſeyen , und daß die Begutachtung
der Mittheilungen

2) wegen Beförderung der inlaͤndiſchen Schweins⸗

zucht , und

3 ) wegen Abſchaffung des Blutzehntens

einer aus

dem geh. Hofrath Zacharia ,

rn dem Frhr . v. Gemmin gen⸗Steinegg und

Sr . Durchlaucht , dem Herrn Fuͤrſten v. Loͤ⸗

no
wenſtein

beſtehenden Commiſſion , vorbehaltlich der , von

der Kammer hierzu zu ertheilenden , Genehmi⸗

n⸗ gung uͤbertragen worden ſeye .

Die Kammer

4

beſchloß :

dieſen Auftrag genehm zu halten .

Das Secretariat verlag den Entwurf der an Se .

Koͤnigliche Hoheit , den Großherzog , beſchloſſenen un—⸗

terthaͤnigſten Bitte um Unterſtuͤtzung des landwirth⸗

ſchaftlichen Vereins zu Ettlingen aus Staatsmitteln ;

i , ;
Veylage , Biffer 154

und den Entwurf einer gfeihen Bitte um Vers

wandlung der jaͤhrlichen Entſchaͤdigungen der ſtandes —
o

nd
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und grundherrlichen Gefaͤlle in Rentenſcheine au por⸗ |
teur ; ; |

Beplage , Ziffer 152.
Beide wurden einffimmig genepmigt , ind beſchloſ⸗

ſen , dieſelben nunmehr der zwehyten Kammer mitzu⸗
theilen .

Zufolge der Tagesordnung erſtattete hierauf der

Frhr . v. Gemmingen - Preſteneck den zweyten
Commiſſionsbericht , wegen Befoͤrſterung der Privat —
waldungen ;

Beylage , Ziffer 153 .

Die Discuſſton uͤber denſelben wurde auf die

naͤchſte Sitzung beſtimmt .
Am Schluſſe der Sitzung wurden die Protokolle der

51. , 52 . , 53 . und Aſten Sitzung verleſen und genehmigt .

Zachariaͤ —
v . Rotteck .
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Durchlauchtigſter Großherzog !

Da die Landwirthſchaft eine Hauptquelle des oͤf—

fentlichen Wohlſtandes , insbeſondere in dem Großher —

zogthum Baden iſt , da Anſtalten , welche auf die Be —

lebung und Vervollkommnung dieſes Gewerbes ab —

zwecken , von Seiten des Staates Aufmerkſamkeit und

Aufmunterung vorzugsweiſe verdienen , da der oͤcono—⸗

miſche Verein zu Ettlingen , welcher jenen Zweck bisher

ruͤhmlichſt verfolgt hat , ohne eine Unterſtuͤtzung aus

oͤffentlichen Mitteln , ſelbſt wegen ſeines Fortbeſtehens

gefaͤhrdet ſeyn wuͤrde , da uͤbrigens auch die in benach —

barten Staaten beſtehenden landwirthſchaftlichen Ver⸗

eine ſich einer angemeſſenen Beyhuͤlfe von den Regie —

rungen dieſer Staaten zu erfreuen haben ; ſo hat die

Erſte Kammer HoͤchſtIhrer getreuen Landſtaͤnde in ih —

rer neun und fuͤnfzigſten Sitzung vom 10 . Jaͤnner d.

. , beſchloſſen , Eure Koͤnigliche Hoheit ehrerbietigſt zu

bitten , zur fernern Erhaltung des , fuͤr das Beſte und

den groͤßern Wohlſtand des Landes ſo nuͤtzlichen , Jn -

ſtituts des landwirthſchaftlichen Vereins zu Ettlingen ,
in Uebereinſtimmung mit beiden Kammern , entweder

eine angemeſſene Summe , als haͤhrliche Unterſtützung

deſſelben , in das Budget mit aufnehmen laſſen , oder

aber dem gedachten Inſtitute von irgend einer dazu
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fhidlih gelegenen Domaine ein angemeffeneg Areal an

Grundftåden , verbunden mit einem Local zur Aufbe -

wahrung und Manipulirung der hierauf erzeugten Pro -

ducte , zur unentgeltlichen Benutzung uͤberlaſſen zu wollen .

Karlsruhe , Den 13 . Jánner 1823 .

Im Namen der unterthaͤnigſt treu gehorſamſten Erſten

Kammer der Staͤndeverſammlung .

Beylag e ZSiffer 152 .

Durchlauchtigſter Großherzog !

Die Erſte Kammer HoͤchſtgIhrer getreuen Staͤnde

hat in ihrer Sitzung vom 10 . d. M . den unterthaͤnig⸗
ſten Antrag beſchloſſen :

daß es Euer Koͤniglichen Hoheit gefaͤllig ſeyn

moͤge , den Standes - und Grundherrn , ſo wie

den Koͤrperſchaften , welchen Gefaͤlle entzogen
worden ſind , wofuͤr ihnen eine Entſchaͤdigung aus

Staatsmitteln entweder bereits angewieſen wor —

A den ift , oder in Zufunft angemiefen werden wird ,

Í úber den Capitalwerth dieſer Entſchaͤdigungen

| a
j auf 5 Procent Binfen , und auf jeden Briefinja -

| ber lautende Schuldverſchreibungen huldreichſt
| einhaͤndigen zu laſſen , um ſowohl dem Staate
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ſelbſt dadurch einen vortheilhaften Weg zur all⸗

maͤhligen Tilgung dieſer auf ſeiner directen und

indirecten Steuereinnahme , noch haftenden Ent -

ſchaͤdigungslaſten zu oͤffnen, als auch die Entſchaͤ —

| digten wieder in den Befig eineg Capitals får den

entzogenen Ertrag aug einem fråhern Capital

| vermoͤgen zu ſetzen .

Da jedoch ein Theil jener Herrſchaften , zu welchen

4 dieſe entzogenen Gefaͤlle gehörten , und folglich auch die

dafuͤr angewieſenen Entſchaͤdigungen die Eigenſchaft

von Lehen oder Fideicommiſſen haben , ſo wird der wei⸗

tere unterthaͤnigſte Antrag beygefuͤgt :

daß die auszufertigenden Schuldverſchreibungen
einem Standes - oder Grundherrnanur unter Der

Bedingung eingehåndigt werden , Daf er nach-

meife , entweder , Daf die Entfhådigungs - For -

derung , fein vollſtaͤndiges Eigenthum ſey , oder
daß die Miteigenthuͤmer ihre Einwilligung zur

Ausantwortung des Schuldbriefs ertheilt haben ,

7

Karlsruhe , den 143 Yan : 1823 .

Jm Namen der unterthaͤnigſttreugehorſamſten Erſten

Kammer der Staͤndeverſammlung.
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Beylag e Ziffer 153 ,

Zweyter Commiſſionsbericht

über

den Gefetzent wurf die Befreyung der Pri —

vatwaldungen von der Befoͤrſterung be -

treffend .

Erſtattet

von dem Frhrn . v. GemmingenPreſteneck .

Die hohe Erſte Kammer hat in der Sitzung vom

10 . Dee . v. J . beſchloſſen :
Dem , von der zweyten Kammer auf geſetzmaͤßigem
Wege mitgetheilten , veraͤnderten Geſetzentwurf we —

gen Befreyung der Privatwaldungen von der Be —

foͤrſterung nicht beyzutreten , dagegen dieſen Ge —

genſtand nochmals der Commiſſton zur Begutach⸗
tung der einzelnen Puncte deg von der hohen
Regierung vorgelegten Geſetzentwurfes zuruͤckzu —
geben ,

Die Commiffion , indem fie einen Theil ipres gez

ſtellten Antrags dinſichtlich des von der zweyten Kam —

mer vorgelegten Geſetzentwurfs , als erledigt betrachtet ,
geht nun , vermoͤge des erhaltenen Auftrags , zu einer

Vergleichung zwiſchen dem urſpruͤnglichen und unver
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anderten Geſetzentwurfe der hohen Regierung , naͤmlich
dem Proviſorium vom 12 . Februar 1821 . , und dem

Seſchluſe der Erſten Kammer yom 3r . Auguft 1820g
über ,

Der Gefigentwurf der Regierung iff in dem Reg .
latt vom Jabr 1821 Nro . IL und den Berhandlun -

gen der 2. Rammer von 1822 BD . 6ent⸗
halten .

i
Eine zwiſchen dieſem Geſetzentwurf der Regierung

und dem Beſchluſſe der Erſten Kammer gezogene Pa —
rallele gewaͤhrt allerdings die Ueberzeugung , daß beide

Sefimmungen niht unbedeutend von einander abwei -
hen .

Der Beſchluß der Kammer , von zwey Hauptge —⸗
ſichtspuncten ausgehend , unterſcheidet borzůgüch als

Beſtimmungsgrund
den Holzhieb zum eigenen und oͤconomiſchen Be —

darf , und

den Holzhieb zum Handel oder zur Induſtrie ,
indem er fich hleruͤber unter Ziffer 1 ausſpricht , daß
die Eigenthuͤmer von Privatwaldungen von der forſtey —
lichen Anweiſung des zu fållenden Bair , Nuş - und

Brennholzes befreyt ſeyn ſollen .
Die Abſicht dieſes Satzes war wohl unzweifelhaft

die , den Holzhieb zum eigenen Bedarf ganz frey zu
laſſen , ohne denſelben in zukunft an gewiſſe Formen ,
vermittelſt einer Anzeige und einer , bey der Forſtbehoͤr⸗
de zuver einzuholenden Genehmigung , zu binden ,

Man gieng hierbey von der Idee aus , daß bey
dem Holzhiebe zum eigenen deonomiſchen Gebrauch
kein ſo bedeutender Schaden angerichtet werden koͤnne,
der alg verwuͤſtend werden duͤrfke, und daß dieſe Be —

ſorgniß nur im Fall des Verkaufs an In — und Aus —
laͤnder mit Recht in einem ſolchen Grade eintrete , um
gewiſſe nothwendige Vorſichtsmaßregeln dagegen tref⸗
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fen zu muͤſſen. Darum lag in dem gefaßten Beſchluſſe b
der Kammer hauptfåchtich die Abfidt , dag man Be -

f
ſchraͤnkungen hierdurch befeitigen wollte , die manchmal f
u Klagen Anlaß gegeben haben konnten , je leichter
es moͤglich iſt , daß bey den vielfachen verſchiedenen
Forderungen , die der Holzbedarf eines Waldbeſttzers
mit ſich bringt , die Beobachtung der Formen einer

t
forſteylichen Anſicht laͤſtig und beſchwerend werden fón -

nen . Oft beſtehen naͤmlich ſolche eigene oͤconomiſche fi
Vedårfnife in- Kleinigfeiten , die aber doch nur mit

Zeitverluſt und Koſten ( die an die Förfter zu entrich⸗
tenden Diaͤten moͤgen fo gering fon , alg fie wonen )
erhalten werden fónnen , momit fich noh die Gefab !
fuͤr die Waldeigenthuͤmer verbindet , daf fie megen

Faͤllung eines einzigen , auh : noch fo bendthigten ,
Holzſtammes zur Råge gezogen werden koͤnnen , wenn

dieß ohne den Beyzug eines , vielleicht ziemlich ent⸗

fernten , Foͤrſters geſchah . In mehr ſolche laͤſtige,
beſchraͤnkende , Verhaͤltniſſe eine billige Beruͤckſichtigung
verdienten , deſto mehr konnte die Kammer dem an ſie

gelangten Antrage beytreten , daß die Privatwaldbeſitzer
von der forſteylichen Anweiſung des zu faͤllenden Bau⸗ /

Nutz- ⸗ und Breunholzes , hinſichtlich des eigenen Beduͤrf⸗
niſſes , befreyt ſeyn ſollten . Hierdurch konnte man ſich
uͤberzeugt halten , einen Mittelweg gefunden zu haben ,
der die Waldeigenthuͤmer von einem Zwange entbinde ,

woruͤber ſie ſich mit Recht zu beklagen hatten , und auf

welchem man zugleich die Devaſtation der Privatwal⸗
dungen verhuͤtete .

Das Proviſorium oder der Geſetzvorſchlag der

Regierung ſtimmt aber damit nicht ganz uͤberein , ob—

wohl in dem Art . J. deſſelben feſtgeſetzt iſt , daß ohne

Einwirkung der Forſtbehoͤrde der Waldbeſitzer Holz aus —

zeichnen und faͤllen laſſen duͤrfe ; was ſeinen eigenen Be

darf an Brenn⸗ und Baumaterialien betrifft , fo enf
,
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ſſe

r haͤlt doch Art . H lit . A. eine die vorher ausge -

t ſprochene Befreyung alterirende Beſchraͤnkung ; die —

ter
ſer Beyſatz bedingt naͤmlich die Befreyung auf ein

en Holzverzeichniß , welches bey jeder Gemeinde gefuͤhrt,

*
und der Forſtbehoͤrde eingereicht werden muß .

ner Obgleich dieſer Holzbericht nicht ſowohl die Con -

i trolirung Deg Einzelnen zur Abfiht haben fol , alg

he dielmehr um eine Ueberſicht des Ganzen zu gewaͤhren ,

i fo mup die Commiffion Hierin eine Berfhicdenheit

ch⸗
mit dem beſchloſſenen Antrage der hohen Kammer , und

n )
um ſo mehr eine Beſchraͤnkung erblicken , als doch eine ,

me
dorher einzuholende , Ratification des einzureichenden

yen Verʒeichniſſes von Seiten der Forſktbehoͤrde erforder⸗

iÉ, lich zu ſeyn ſcheint . Um ſo mehr waͤre daher eine

n
mildernde Modification hier zu wuͤnſchen, daß naͤmlich

nt » der Waldbeſitzer , wenn er in vorkommenden Nothfaͤl

yey fallen, ohne dieſe vorlaͤufige Anzeige , Holz zu ſeinem

ng
eigenen dringenden Vedirfnife gehauen bhat , diefe

fie bedingte Anzeige fofort noh nachholen dürfe .

Lit . b . im Art . I , enthålt núgliche und erforder -
er

g lihe BorfHriften , um eine nachhaltige Bewirthſchaf

wfe tung der Waldungen zu bezwecken , indem die Erhal⸗

ſich tung der nothwendigen Stand - und Samenbaͤume be —

en , dungen , ſowie auch ein ſchaͤdlicher, kahler , Abtrleb

de, des Holzes ausdruͤcklich unterſagt wird , weil dadurch

suf bie Narur deg Waldes veråndert werde , aleg in Be

al⸗ ziehung auf das Geſetz vom 21 . Febr . 1810 ( Reg Blatt

von 1810 Nro . . ) In dem angefuͤhrten Geſetze wer —

der den allgemeine Grundregeln fuͤr die Fuͤhrung des Holz⸗
ob- hiebes vorgezeichnet , um durch Vernachlaͤßigung der —

pne
felben weder ſich noch Anderen Schaden zuzufuͤgen.

us⸗ Lit . c. im Art . U. des Geſetzvorſchlags der Regierung

Bez enthaͤlt die unumgaͤnglich nothwendige Verordnung ,

nf daf der Waldeigenthuͤmer nichts vornehme , das dem

Nachbar nachtheilig ſeyn koönne , ſo wie das Gebot ,
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dag der Waldbefiger die allgemeinen forſtpolizeylichen
Anordnungen befolge , und ſich bey Verwendung des

Bauholzes nach den Baupolizeygeſetzen richte .
Da dieſe eben erwaͤhnten Verfaͤgungen die Abſicht

haben , ſowohl die Devaſtation eines Waldes durch
einen ſchaͤdlichen, kahlen , Abtrieb zu verhindern , als

auch die Aufrechthaltung der Forſtpolizey zu bezwe⸗
cken , deren Nichtbeobachtung den benachbarten Wald ”
beſitzer der Gefahr eines bedeutenden Schadens aus⸗

ſetzen wuͤrdez ſo glaubt die Commiſſton , daß dieſe Be⸗

ſtimmungen , die ſchon , ihrer Natur nach , nothwen⸗
dig und vernuͤnftig ſind , um ſo mehr beyzubehalten
waͤren , als hierdurch der dritte Punct des Beſchluſſes
der Kammer ſeine Erledigung erhaͤlt . Dieſer beſtimmt
naͤmlich , daß in dem vorzuſchlagenden Geſetze auch die —

jenigen allgemein verbindlichen forſtpolizeylichen Vor —⸗

ſchriften bezeichnet werden moͤchten , nach welchen jeder
Waldeigenthuͤmer ſich zu achten habe . Die Commiſ—⸗
ſton glaubt jedoch ſowohl in dem Geſetzentwurfe , als
in dem dort citirten Geſetze vom 21 . Febr . 1810 ei⸗

nige weitere , in die Forſtpolizey einſchlagende , Ber

ordnungen zu vermiſſen , hinſichtlich der Hiebsunterneh —
mungen , der Abfuͤhrung des Holzes u. ſ. . , in fo fem
ſie nicht in fruͤhern Verordnungen enthalten ſind , deren

gedachtes Geſetz nur im Allgemeinen erwaͤhnt . Dieſe
geſetzlichen Beſtimmungen verdienten um ſo mehr zur
Vervollſtaͤndigung des Ganzen ſpecieller hier angefuͤhrt
zu werden , damit die Waldbeſitzer die Graͤnzen deut⸗

lich erkennen , innerhalb welcher ſie ihr Eigenthum
gata frey zu verwalten haben , um dadurch die Ver —

antwortlichkelt zu vermeiden , welche ihnen bey Ver

— —
Der Art III . des Geſetzentwurfes der Regierung

enthaͤlt Verordnungen in Ruͤckſicht von Weide und

Streue , mit der Einſchraͤnkung , daß der Waldbeſitzer
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in den Graͤnzen ſeines eigenen Beduͤrfniſſes bleibe ,
und ſich dieſes durch manche Localverhaͤltniſſe noth —

wendig gewordenen Uebels , in Ruͤckſicht der Weide in

zungen Schlaͤgen ſich enthalte , und das Streuſammeln
nur in haubaren Beſtaͤnden ausuͤbe

È
Je notoriſcher die Schaͤdlichkelt des Zuwiderhan⸗

—F in jeder wirthſchaftlichen Hinſicht ſeyn wuͤrde ,
deſto weniger iſt bey dieſer vernuͤnftigen Einſchraͤnkung
zu erinnern .

Bey dem Art . IV . findet die Commiſſion nichts
zu bemerken .

Der Art V. des Geſetzentwurfs enthaͤlt die Be —

uimmungen uͤber den Holzhieb zum Verkauf oder zur

Mduſtrie , unter folgenden Beſchraͤnkungen : das aus

Privatwaldungen zum Verkauf beſtimmte Holz , ſo wie

Jede Walduugung , die nidt in dem eigenen Bedårf -

7 des Beſitzers liegt , iſt von den Gemeindevorſtaͤn⸗
en , bey welchen ſich die Waldeigenthuͤmer zunaͤchſt

melden muͤſſen , in eine beſondere Nachweiſung aufzu —

nehmen, uud dem betreffenden Forſtamte vorzulegen .

ieſes ſoll hierauf die forſtmaͤßige Thunliſch —
eit des Geſuches pruͤfen , nach Befinden eine allen —

fang noͤthige Maͤßigung bewirken , und ſodann die An -

weiſung des zu verkaufenden Holzes dem Revierfoͤr⸗
er auftragen . Fuͤr dieſe Geſchaͤftsverrichtung ſind
em Foͤrſter , nach Verſchiedenheit des Herkommens ,
ie uͤblichen Diaͤten , Forſtgebuͤhren , Stammgelder oder

Vandloͤhne zu entrichten . Zwiſchen der Faſſung die —

ſes Artikels und dem Beſchluſſe der Kammer herrſcht
eine Verſchiedenheit . Der Geſetzentwurf der Regie —

tung befrånft nåmlich sub lit . b . den Eigenthuͤmer ,
Wenn dag Holz zum Verkauf an In⸗ und Auslaͤnder

beſtimmt iſt , in ſeiner frehen Dispoſition in fo weit ,
aß derſelbe zu einer vorgaͤngigen Anzeige bey der

Forſtbehoͤrde verbunden iſt , und daß er deren Geneh —
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migung vorher einzuholen hat . Dieſe Genehmigung
ſoll jedoch nur im Fall einer daraus erfolgenden gaͤnz⸗
lichen Verwuͤſtung , oder einer das Eigenthum anderer

beeintraͤchtigenden Behandlung , verſagt werden . Der

vorliegende Beſchluß der Kammer aber bedingt in dem

Fall , wenn der Holzſchlag ſich nicht auf das eigene

oͤeonomiſche Beduͤrfniß beſchraͤnkt , zwey zu beobachten⸗
de Verhaltungsregeln , mit Umgehung weiterer Foͤrm⸗
lichkeiten . Naͤmlich die Anzeige bey der Forſtbehoͤrde
zur Pruͤfung des Geſuchs , und die Genehmigung odet

Verſagung deſſelben , entweder im Fall einer zu be —

fuͤrchtenden Verwuͤſtung , oder eines daraus entſprin⸗
genden Schadens fuͤr einen Andern . Die Wirkſam —
feit der Forſtbehoͤrde wuͤrde daher nur in dieſer dop⸗

pelten Beziehung eintreten , einmal in forſtwirthſchaft⸗
licher , um eine gaͤnzliche Verwuͤſtung zu verhindern ,
und dann in forſtpolizeylicher , um den Schaden eines

Dritten zu verhuͤten .

Indem aber der Geſetzentwurf der Regierung forf
maͤßige Thunlichkeit des Geſuches vorausſetzt , ſo wuͤr⸗

den ſich damit , als nothwendiger Bedingung , die zu

beobachtenden Grundſaͤtze einer ſorgfaͤltigen Forſtoͤcono⸗
mie verbinden , als , im Durchſchnitt genommen , alle —

mal bey Privatwaldungen in praetiſche Anwendungs

gebracht werden koͤnnen. Es moͤchte daher genuͤgend
ſeyn , wenn die vorgeſchrlebene forſtmaͤßige Thunlich⸗
kelt der verlangten Holzabgaben keine weitere und

ſtrengere Ausdehnung erhielte , als in Art . II . lit . b-

in Beziehung auf das Geſetz vom 21 . Febr . 1810

angegeben iſt . Dieſe einfachen und praetiſchen Borz

ſchriften ſind ſchon an und fuͤr ſich geeignet , den Wald —

beſitzer von einer , fuͤr ihn ſchaͤdlichen Behandlung ſei⸗
neg Eigenthums abzuhalten .

Oer Art . VI . des Geſetzentwurfs enthaͤlt die Be ?

ſtimmung : daß , im Fall ein Waldbeſitzer die Natur
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mg feines Waldbodens veraͤndern , und ſolchen in urba-* res Feld oder Wieſen verwandeln will , ſolches nicht
an

erſchwert werden fol , wenn nicht befondere Hinder -
Der niſſe vorhanden ſind , jedoch ſoll er vorher die Geneh⸗
ho migung der Forſtbehoͤrde nachſuchen .

p In dem Beſchluſſe der Kammer iſt zwar dieſes
ten⸗ Fals feine aus druͤckliche Erwaͤhrung geſchehen , da die

zweyte Kammer ſchon im Zten Puncte ihres Beſchluſſes
Wo beſtimmte , daß der Waldeigenthümer bey vorzuneh —
oder wenden Culturveraͤnderungen und Ausreutungen der

be⸗ Staats aufſicht unterworfen feyn fole . Die Commif -
r ſſon muß dieſe Beſtimmungen des Geſetzentwurfs als

abſolut nothwendig betrachten , wenn die Handhabung
op⸗ der fúr dag Wohl deg Landes fo wichtigen Forfpoli -
aft⸗ zey nicht gaͤnzlich vernichtet werden ſoll .

Der Art . VII . beſtimmt , daß dieſes Geſetz keine
J Anwendung auf ſtandes - und grundherrliche Privat -

waldungen haben ſoll , deren Befoͤrſterung durch eigene
rfi Forſtbedlente unter laudesherrlicher Oberaufſicht betrieben

werde . Ebenſo ſoll dieſes Geſetz auch nicht auf den
zu Verband der Murgſchifferſchaft anwendbar feyn . Die —

F ,— ſer Gegenſtand der Befoͤrſterung der ſtandes - und grund⸗ niſle— herrlichen Waldungen ift fowohl in den Commiffions - zyung berichten , alg in den Berhandiungen der beiden Kam: ken? mern mehrmals zur Gprache gebracht worden . Hin - *
t7 ſichtlich ihres Standpunctes wurde geaͤuſſert , daß dag 4
und

ſideicommiſſariſche und Lehnsverband ,in welchem dieſes AAh Beſitzthum oͤfters ſtehe , factiſch den Mißbraͤuch dieſer Ai
— Waldungen verhindere , und die Beſitzer zur nachhal — D
— tigen Bewirthſchaftung noͤthige , woraus fuͤr den Staat *ld⸗

die moraliſche Gewißheit entſtehe , daß ſolche Waͤlder
f Weniger verdorben und ausgehauen , und folglich ein

bleibendes Deckungsmittel des Holzbedarfes wuͤrden .
Aber ſowohl die von der Regierung , als von der Kam —

mer fuͤr dienlich und nothwendig erachteten conſerva —
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toriſchen Beſchraͤnkungen der gany freyhen Dispoſition
uͤber die Privatwaldungen , muͤſſen die beruhlgende
Ueberzeugung gewaͤhren , daß die Gefahr einer ver —
derblichen , gaͤnzlichen Devaſtation dadurch beſeitigt ſey ,
weßwegen eine Vorforge als uͤberfluͤſſig wegfallen moͤchte,
welche die ſtandes⸗ und grundherrlichen Waldungen
noch einer beſondern Aufſicht der Regierung unterwirft ,
um im Nothfall ein anderweitiges Deckungsmittel zu
erzielen , wenn aus den durch das Geſetz verliehe⸗
nen Befreyungen bedenkliche Folgen in Ruͤckſicht der
Verwuͤſtung der Waldungen zu befuͤrchten ſeyn follten .

Da auch der Geſetzentwurf der Regierung ſelbſt
dieſe Waldungen mit der Benennung von Privatwal⸗
dungen belegt , ſo ſcheint kein Zweifel uͤber ihre Ei —
genſchaft in dieſer Hinſicht mehr obzuwalten , aber
auch um ſo weniger ein hinreichender Grund vorhan —
den zu ſeyn , dieſes Waldeigenthum von der Claffi -
fication der Privatwaldungen auszunehmen , und einer
ſtrengern Aufſicht der Regierung zu unterwerfen , als
nach Beſchaffenheit der Umſtaͤnde verhaͤltnißmaͤßig ange⸗
meſſen waͤre . Es ſcheint ſich vielmehr folgerecht von
ſelbſt zu verſtehen , daß die Beſtimmungen des Gefezfezes , welche irgend eine Befreyung bon der Befoͤr⸗
ſterung ausſprechen , auch auf dieſe Privatwaldungen
ohne Ausnahme auszudehnen ſind

Bey dem Art . VIII . , dem letzten in dem Geſetz⸗
entwurfe der Regierung , findet die Commiſſton nichts
zu erinnern .

Dieſelbe haͤlt es fuͤr eine uͤberfluͤſſige Wiederho —
lung , zum Schluſſe auf die in ihrem erſten Berichte
ausgefuͤhrten Grundſaͤtze zuruͤckzukommen , warum es
fuͤr das Landeswohl durchaus erſprießlich und wohl⸗
thaͤtig wirkt , wenn eine Regierung einen , von der Na —
tur verliehenen , Reichthum an einem gewifen Producte
dem Lande vorſorglich und haushaͤlteriſch zu bewahren
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oñ | , zumal wenn ein großes Handels - und Ge -
De werbseapital damit verbunden iſt . Unwiderſprechlich
er⸗ iſt dieß der Fall mit dem Holzreichthume des Groß —
ey , derzogihums, wodurch eine große Summe Geldes aus
te ; dem Auslande eingebracht mwirb , wie nicht aug Dem
en uge zu verlieren if , Denn bey unſerm , leider ſo
k ſehr gehemmten , Verkehr mit andern Staaten , iſt der
zu Holzhandel noch immer ein Gegenſtand eines lebhaf⸗
jes d tn , ergiebigen Aetivhandels . Somit duͤrfte auch eine
er egierung eine dankeswerthe Pflicht erfuͤſen , wenn
n . fil durch die Geſetzgebung bewahrende , Vorſtchtsmaaß
of egeln trifft , damit dieſe natuͤrliche Reichthum nicht
al⸗ orgenlos vergeudet , ſondern ſowohl der Gegenwart
ji als der Zukunft geſichert werde . Dieſer vernuͤnftige

er und wohlthaͤtige Endzweck kann aber , wie ſchon erwaͤhnt
w worden , gar mofi erreicht werden , opne Daf gerade
ſi⸗

das unabvendbare Geſchick unzertrennlich damm ver —
et verbunden wåre , daf die hierzu gewaͤhlten Mirtel in
7 Nißbraͤuche ausarten muͤßten , die den vernuͤnftigen
e⸗ ebrauch der Eigenthumsrechte auf eine laͤſtige , und
si ſelbſt ſchaͤdliche Weiſe verhinderten . Deun kelnes wegs

s ann eine gemåfigte Staatsaufſicht uͤber die Privat⸗
r⸗ waldungen, die Befoͤrſterung genannt , in die Claſſe
en Muglofer Beſchraͤnkungen der natuͤrlichen Eigenthums —

ehte gezählt werden , je mehr uͤberwiegende Ruͤckſich—
tz⸗ z deg allgemeinen Wohls , wie wir geſehen haben ,

er Einſchreitungen erfordern , und nur in einer Beit
periode, in welcher dag philofophifhe oder natuͤrliche

jz Privatrecht nur zu oft mit der Regiminalgewalt des
te taates in Widerſpruch geraͤth, kaon dieß verkannt

|
terden , indem man von blos ſpeculativen , natuͤrlichen ,

l⸗ Nechts grundſahen ausgehend , freylich dasjenige oft als

Ungerecht betrachten muf, - was man ehedem als flug ,
o nuͤtzlich und vorfihtig anfah .
u Protokolle der 1. Kammer . gr Bd, 18
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Nachdem die Commiffion ihren erhaltenen Muf -

trag in Ruͤckſicht einer Vergleichung zwiſchen dem Ge —

ſetzvorſchlag der hohen Regierung und dem vorliegen⸗

den Beſchluſſe der Kammer vom 31 . Auguſt 1820 er⸗

fuͤllt hat , geht ſite von den zuvor auſsgeſprochenen Grund⸗

ſaͤtzen geleitet , zu ihrem Antrage uͤber, der den Wunſch in

ſich ſchließt , daß verſchiedene Beſtimmungen des Geſetz⸗

entwurfs auf folgende Weife abgeåndert werden mid -

ten , naͤmlich :

1 ) im Artikel V. lit . a. daß den Beſtimmungen ,
welche die Waldeigenthuͤmer verbindet , ihren eigenen

jaͤhrlichen Bedarf dem Ortsvorſtande zum Eintrag in

ein Verzeichniß anzuzeigen — der Beyſatz zugefuͤgt
merde , daß den Waldeigenthuͤmern , wenn ſie ſich ge⸗

noͤthigt ſehen , in dringenden Faͤllen ohne dieſe vorlaͤu —⸗

fige Anzeige , Holz zu ihren Beduͤrfniſſen zu hauen ,

geſtattet werde , dieſe erwaͤhnte Anzeige ſofort noch

nachholen zu duͤrfen .
2) Daß im Art . V. die Beſtimmung von der

vorgeſchriebenen forſtmaͤßigen Thunlichkeit der verlang⸗

ten Holzabgaben , ohne weitere und ſtrengere Ausdeh⸗

nung ſich nur allein auf die Regeln beſchraͤnke, wel —

che im Art . III . lit . b . in Beziehung auf das Geſetz

vom 21 . Febr . 1810 . angegeben ſind ;

2) daß der Art . VII . gaͤnzlich wegbleibe , welcher

beſtimmt , daß das Geſetz nicht auf ſtandes - und grund —

herrliche Privatwaldungen eine Anwendung habe , in —

dem diefer Punet durch die definitive Feſtſetzung der

ſtandes⸗ und grundherrlichen Rechtsverhaͤltniſſe demnaͤchſt
ſeine Erledigung zu erwarten hat .
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